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Werden beim Umstellen von fahr
baren Kanzeln öffentliche Straßen und 
Wege genutzt, heißt es nicht selten 
"Augen zu und durch" - und schon 
wird ein nicht zugelassener Anhänger 
ohne Versicherungsschutz im Straßen
verkehr bewegt. Eine Straftat, die mit 

bis zu einem Jahr Freiheits- oder Geld
strafe geahndet wird . (§ 7 Pflichtversi

cherungsgesetz: " Der Halter eines Kraft
fahrzeugs/ Anhängers ist verpflichtet, 
eine Haftpflichtversicherung zur De

ckung der ". Schäden abzuschließen, 

wenn das Fahrzeug auf öffentlichen We

gen und Plätzen verwendet wird.'] 

Wenn man alles ri chtig machen 
möchte, muss das Gefährt zudem auch 
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zugelassen sein, also ein amtl iches 
Kennzeichen haben. Dazu gibt es ver
schiedene Möglichkeiten. 

Man kann das Fahrgestell , auf dem die 
Ansitzeinrich tung montiert ist, als An
hänger versichern und zu lassen. Dann 

ist die Kanzel darauf als Ladung ord
nungsgemäß zu sichern! Dazu gibt das 
Straßenverkehrsrecht entsprechende 
Regeln vor. Über deren Anwendung auf 
mobile Jagdeinrichtungen lässt sich 
zwar mit der Polizei ausführlich disku

tieren, nur könnte es danach für den 

geplanten Ansitz schon zu spät sein. 
Um Diskussionen zur ri chtigen La

dungssicherung zu vermeiden, kann 

man sich eine Betriebserlaubnis für 
mobile jagd liche Einrichtungen ertei
len lassen (§3 Abs. I Fahrzeugzulas
sungsverordnung). Erforderli ch dazu 
sind TÜV-Abnahme, Haftpfli chtversi
cherung und die Zu lassung mit einem 

amtlichen Kennzeichen. 
Der TÜV prüft die mobile Kanzel, 

die danach juristisch nicht mehr in 
An hänger und Ladung unterteilt wird, 
sondern als Ganzes eine Art Spezial
anhänger darstellt: 
• Das Gespann aus Ansitzeinrichtung 

und Kraftfahrzeug darf dann maximal 

80 km/ h schnell fahren. 
• Im Revier sollte man das Kennzei

chen übrigens besser abschrauben, 
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weil ein vo ll abgenommenes Gefährt 
mögli cherweise Begehrli chkeiten 
weckt und leicht gestohlen werden 
könnte. 

Eine Möglichkeit, die formelle Zu

lassung, amtliche Kennze ichen, Haft

pflichtversicherung und Kfz-Steuer 

zu vermeiden, ist die Abnahme mobi
ler Kanze ln als Baubude (§3 Abs. 2 
Ziff 2e Fahrzeugzulassungsverord
nung). So nennt man fahrbare 
Behelfsunterkünfte, die wegen ihrer 

re lativ seltenen Benutzung im Stra
ßenverkehr zulassungsfrei sind. Da
mit darf man aber nur 25 kmj h 
schnell fahren, was man mit Schil-
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Als "Baubude" im Sinne des 
Verkehrsrechts lassen sich mobile 

Ansitzeinrichtungen unkompliziert
versetzen - mit ungestempeltem 
Wiederholungskennzeichen und 

Hinweisen auf die maximal erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit (25 kmjh) . 

dern hinten und an den Seiten kenn
zeichnen muss. 

Nach der TÜV-Abnahme (kom

plett mit Prüfung des Anhängersj 

Papiere, Beleuchtung, Stabilität) be

antragt man beim Straßenverkehrs
amt eine Betriebserlaubnis für die 
Baubude, die das Gefährt von den 
Vorschriften über das Zulassungsver
fahren befreit. Es gibt keine Hauptun

tersuchungen mehr, die Zulassungs

bescheinigung (Fahrzeugbrief) wird 
ungültig. Damit erlischt auch die Ver
sicherungs- und Steuerpfli cht. 

Haftpfli chtversichert sind Bau
buden über das ziehende Kraftfahr

zeug. Sie tragen deshalb ein soge

nanntes Wiederholungskennzeichen 

- also dasselbe Nummernschild wie 

beim Zugfahrzeug, nur ohne Stem
pel. Diese relativ einfache Baubu
denlösung entbindet Jäger von der 
Beschaffung von Kurzzeit- oder Über
führu ngskennzeichen, die gerade 

am Wochenende bei Straßenver

kehrsämtern nicht zu bekommen 
sind . Das Ausleihen solcher Kennze i
chen von Kfz-Betrieben ist übrigens 
nicht erlaubt. 

Der seitens der Behörde bezie
hungsweise Kfz-Prüfstelle schnell er

hobene Einwand, mobile Kanzeln 

würden nicht auf Baustellen, sondern 
in Feld und Wald eingesetzt, unterli egt 
natürlich dortigem Ermessen. , 


